
Vernunft, sondern ın nıchts anderem verbürgt hıerın ber unerschütterlich
als 1ın der Tatsache, daß das Ich 1mM Menschen auf ein Verhältnis ZU Du, außer-
halb dessen 6S Sar nıcht exıstierte, angelegt ist33.°
Miıt der „Grammar of Assent“” sSınd WI1Tr in die Herzmiuiıtte des Newmanschen Den-
ens vorgestoßen. Hıer schließt siıch der ogen ZU egınn, nämlich seinem
eben, seinem Urerlebnıis, dem „Myse and Cireator®‘. Wiıeder fallt uns

eın Wort Ferdinand Ebners eın, das siıch ın dessen Tagebüchern des Jahres 1916
findet, einer Zeıt, Newman och nıcht gelesen hatte, un das erstaunlich
anklıngt Newmans Urerlebnis „ Eis sibt LLUT Zzwel geistige Realıtäten: (sott und
das Ich?34.“ Für Newman allerdings weıtet sıch dieses Urerlebnis ZU. iıldungs-
erlebnıiıs der Gemeinschaft der Kırche, während für ner das „Ich-Wir-Verhältnis”
völlıg hınter dem „Ich-Du-Verhältnıis“ zurücktritt.
Newman hat 1ın seinem en un! seinem Denken EUSNIS abgelegt, Zeugn1s tür
Jenen, der sich 1 (jewissen des einzelnen und 1 Glauben der Kırche bezeugt;

hat das agnıs des Glaubens auf sıch SCHOIMNLNCIL und amıt Jenes große Wagnıs
vorbereıtet, das heute die rc unternımmt: nıcht sehr auf Machtmuitte
vertrauen, sondern auf diıe na  € (zxottes un! das Gewı1issen des Menschen.

HANS HEIMERL

Ehewiille Eheschließungsform Ehegültigkeıt
Das Problem und se1ın ıtz im en

In einer kleinen Industriestadt erregte folgender Ehefall Aufsehen un!' Ärgernis:
a Eın katholischer Angestellter verliebte sıch in dıe "Tochter des evangelischen
Pastors. Seiner eigenen relıg1ösen Lauheıit un dem ılıeu der Braut entsprechend,
kam CS ZUT standesamtlıchen un!' evangelıschen, nıcht aber ZUTr katholischen Ehe-
schließung. Die Ehe verlief einıge a  TE glücklich un WAar mıt ZwWEeIl Kiındern g'_

Als das drıtte ınd bereits u  TW  S WAar, fand der Mann einem jJün-
katholiıschen Mädchen eiallen Er erreichte die Scheidung, verheß die

Tau mıt den Kındern un! heiratete jenes Mädchen aber nıcht 1Ur zıvıl er
den üblıchen Ehevorbereitungen e1ım Pfarramt bedurfte 6S L1U:  — einer kurzen Eın-
gabe, und diıe Ehe wurde weıl VO.  $ einem Katholiken nichtkatholisch g_
schlossen als nıcht bestehend rklärt So gab ‚ON eine pompöse katholische Irauung
1ın der schönen barocken Pfarrkiırche
Jeder ernsthafte katholische Lä1e, mıt dem INa  - ber dıesen Fall spricht, schüttelt
den Kopf nıcht ILUT ber das Verhalten des Mannes, das als unsıttlıch empfunden
wiırd, sondern auch ber das Kırchenrecht, das ihm azu seINE hilfreiche and
bietet un!' seinen egen g1bt Wieso annn eine Gemeinschaft, dıe Aaus einem beider-
seitıgen, öffentlich kundgegebenen Ehewillen entstander. ist un! den ınn einer
Ehe jahrelang rfüllt hat,; mıt einem Federstrich aufgelöst werden, während andere,
leichtsinnıgere un kurzlebigere eheliche Verbindungen lebenslänglicher Unauf-
lösliıchkeit „verurteit” sınd, „Dloß weıl der Pfiarrer dabe!ı War (Es sSE€1 gleich erwähnt,
daß 1ler mıt diesem Fall nıcht die Problematik der Mischehe aufgerollt werden soll
ber einmal hat siıch tatsäc  16 zugetragen, ferner wiıird dıe pannung zwıschen
hekonsens und Eheschließungsform, dıe 1er geht, bel der Mischehe besonders
leicht akut. Man hat das Empfinden, daß ın diesem Fall dıe Normen des Kırchen-
rechtes abwegigen Konsequenzen führen un deshalb reformbedürtftig sejen.

33 Ferdinand KEbner, Schriften, and I, ünchen 1963,
Ferdinand ner, Schriften 1
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Der Verteıidiger des kanonıschen Eherechtes wirft C1UN, daß dıe Eheschließung VOL

dem Pfarrer (bzw delegiıerten Priester) un ZWCC1 Zeugen eben notwendig SCHI,
durch dıe dazugehörigen Ehevorbereıtungen den Ehewillen sicherzustellen der
be1 nıchtkatholischen Irauungen leichter mangelhaft SCcC1 (besonders des
Hintergedankens der Scheidungsmöglichkeit), un! dıe sakramentale Natur
der Ehe un damıt ihre Einfügung dıe kırchliche Gemeinschafit klares 1C.

stellen Er erhält darauf ZU) Antwort daß soundso viele dıe kırchliche Ehe-
schließung NUur als feierlichen Aufputz betrachten, dabei aber genausoviel der
ENAUSOWCNIS echten Ehewillen en WI1IC bei bloßen Zivilehe das Ehe-
sakrament bestehe wesentlich ONSsSECENS der eleute, dessen Gültigkeit nıcht
VO.  en akzıdentellen orm abhängig gemacht werden dürfe Der Anwalt des
kırchlichen Eherechtes wagt CS 1U  — Sar nıcht mehr, Nichtfachleute mi1t folgendem
Rechtsfall bekannt machen:
Fall Eın deutscher Fliegeroffizier, Taufscheinkatholik, aber praktıisch glaubens-
los, INg mıt Nıchtkathol:1 Krieg zunächst C11C 1Vilene C1IN, wobel
sıch schon durch diesen Akt vollständıg helıch biınden wollte Eınıge Zeeıt spater
ber gab dem Druck SC1INECET Eltern ach un! 1e8 sıch auch katholisch irauen
och betrachtete das als 1C11 außere Zeremonıie, be1 der innerlich keine
Verpflichtung eingehen wollte, nıcht etwa, weiıl 1ese Ehe überhaupt ablehnte,
sondern weıl SC1NEeT Überzeugung ach bereıits den Ehevertrag vollständıg abge-
schlossen hatte, daß nıchts mehr hınzufügen müßte Die Ehe wurde TEL
Instanzen, zuletzt be1ı der Rota mangelnden Ehewillens (Total-
sımulatıon) für ungültig erklärt!
Eın drıtter Fall SCc1 für viele äahnlıche angeführt
a 3 Eın ehrlıcher, durchschnittlich relig1öser Arbeiter lernt C1MN WEN1SCS
äalteres Mädchen kennen, dem elalien In der Verlobungszeit stıiımmen
beide darın übereın, daß Kınder ordentlichen Ehe gehören Als längere
eıit ach der Irauung aber der Kındersegen sıch nıcht einstellt, geht der Mannn
der aC. ach un! rfährt daß TAau eC1iNe ÖOperatıon verheimliıch hatte,
durch dıe S1C absolut unfruchtbar geworden War Die Enttäuschung führt
mıiıt anderen Ursachen, ZU Ehescheidung Der och Mann versucht C1Ne

Zeitlang alleın leben, doch bald begegnet gesunden gut katholischen
Mädchen, für das ernste Gefühle empfinde die VOon iıhr erwıdert werden ber
bei1 orsprache e1ım zuständıgen Diözesangericht erfährt CI, daß die 'Täu-
schung Urc. dıe Tau bloßen Qualitätsirrtum verursachte un! daher C112

Eheungültigkeitsprozeß nıcht möglich SC1 Nun steht VOT dem ılemma Ent-
weder verzichtet eC1N Leben lang auf che Gemeinschaft miıt dem gelıebten Men-
schen un auf das Glück Famlıulıie un! führt das en Zölibatärs,
dem nıcht berufen ist der
a geht C1iNcC bloß zıvıle Ehe C111 un hat mıt SC1INCT Tau die Last des Aus-
geschlossenseins VONN den Sakramenten tragen Die eıisten wählen, dem rang
der Natur entsprechend dıe zweıte Möglıchkeıit un! VO  - olchen Unglück-
lıchen der Brief. den SC1HNCHI Pfarrer schrieb Der örder hat
Gelegenheit 'Lodsünde beıichten, un wird darauf VO Priester OSg esprOo-
chen, während C1Mn Geschiedener verdammt ist un keine Gnade VOTLT Gott un
SC1INeTr elıgıon uch wWEeNn dıe TEANAIIC geschlossene Ehe für ıhn
keinen Umständen haltbar WAar Der Haß solche geschıedene Leute geht

weıt daß VO  n seıten der IC olchen Menschen das kirchliche
Begräbnis verweigert wırd Warum hebt dıe katholische Kırche VO  - olchen
Leuten, dıe S1C verdammt dıe Kıiıirchensteuer eın ? Eın sehr JUNSCI, ausgestoßener

Flatten, Der Ehekonsens als CONSCHNSUS de praesent, UIrıierer 'Theol schr (1958) 274—300
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Katholık der WU: SC11 WIrd Aaus der Y& O auszu  Nn, weıl nıcht
ange warten kann, bis geschıedene, arbeıtsscheue egattın stirbt
uch olchen Ehefällen annn I1a  - kritische Stimmen AausSs dem Munde uter
Katholiken hören Be1 arglıstıger Täuschung einfach dıe Voraussetzung für
e1N!| dauerhafte Ehe ebenso INa  - den Ehewillen be1 großen Zahl VO  -

Früh- un „Muß -Ehen als mangelhaft oder unterentwickelt bezeichnen daß
auch hıer dıe Grundlage für dıe Unauflöslichkeıit kaum vorhanden SC1 Menschlich
gesehen SC1 Scheidung un Wıederverehelichung manchmal unausweichlich Wiıe
kann die „Zuug Mutter Kirche“ 1ese breıte Schichte VO  > Gläubigen einfach VO.:  S

den Sakramenten ausschließen? Man müßte entweder durch und ängere
Ehevorbereitung dıe Dauerhaftigkeit der Ehen sıchern oder für Z71vıl Wiederver-
heiratete Gc seelsorglich und menschlıch brauchbare Lösung en Erst recht
erscheint CS vielen (auch hervorragenden Priestern!) unverständlıch daß jemand
der die absolute Unauflöslichkeit der Ehe nıcht kennt (Evangelische, Orthodoxe),

ıhr verpflichtet SC1 daß Iso EIW: ZWC1 evangelısche Chrıiısten en den
Überzeugungen ihrer Glaubensgemeinschaft ach der Scheidung sich nıcht wıeder-
verehelichen können
Worum geht F  U3 all dıesen Ehefällen, dıe leider typısch sSınd für vıele andere, die
die Herzen un (Gewilissen bewegen? Was 1STt ihnen gemeinsam ?
(1) Im ersten ISt C1N voller ewiılle vorhanden doch iSt C111 hepartner

dıe katholische Eheschließungsform gebunden (can 099 l) da diese nıcht
ınhält kommt keine gültıge Ehe zustande (Ehewille, aber keine Eheschließungs-
fiorm, er keine Gültigkeıit)
(2) Beide Ehepartner haben den Ehewillen be1 der Ziviıltrauung öffentlich geäußert
un halten daran uch bei der kırchlichen ITrauung fest SIC haben Iso Ehe-
willen, der für C116 gültige kırchliche Ehe genugt (zum eispie. be1 der anatıo

radıce, Ca  -} auch dıe Eheschließungsform wurde eingehalten, ber beide
ührten keiner gültigen Ehe, bloß weıl dıe kirchenrechtlich notwendıge

Verbindung des Ehewillens mMIit der Eheschließungsform, nämlıch der aktuelle
Eheschlıeßungswille fehlte (Ehewille, Eheschließungsform, dennoch keine Gültigkeit)
(3 Der Ehewiille ist naturrechtlich un! kırchenrechtlich ausreichendem Maße
vorhanden, doch durch arglıstıge Täuschung un den dadurch hervorgerufenen
schwerwıegenden Qualitätsirrtum stark beeinträchtigt Die heschließungsform
wırd eingehalten un! ommt C111C gültıge Ehe zustande, dıe aber den Keım des
Scheiterns sıch (wesentlich hinreichender, aber akzıdentell mangelhafter
ewille, Eheschließungsform, Gültigkeit)
(4 Die häufigen Ziviılehen ach geschiedener, ber kırchlich geschlossener Ehe
entsprechen der ersten Fıgur MIt Ausnahme der kırchlichen Ehe-
schließung steht das rühere Eheband als Hındernis göttlıchen Rechtes n  eg!
Eın wahrer Ehewille iıst ber trotzdem möglıch?,
en diesen Fällen ist CINCINSAM ; dıie Diskrepanz zwischen Ehewillen,
schlıeßungsform und Enegültigkeit?. Wiıe ist diese mangelnde Übereinstimmung
beurteiuen:

11 Grundsätzliches
Der Ehekonsens ISt Natur ach auf C1INC gültige Ehe hingeordnet, daß
die Eheschließungsform dıe Gültigkeit sıchern, nıcht ber (ın der egel)

Vgl Can. 1085 und dazu Capello, De matrımon10, Taurını-Romae I 589
Die IFOLZ Ehewillen und Eınhaltung der Form gcCn S trennenden Ehehindernisses ungültigen
hen sınd relatıv selten und bleiben außerhalb des Rahmens dieser Untersuchung.
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verhindern hat. Zwischen Ehewille Eheschließungsform un Ehcgültigkei? : fxnußÜbereinstimmung bestehen.
Diese hese 1äßt sıch aus der Natur der Ehe nachweiısen. Dabe!i ıst VO:  — der grund-legenden Bedeutung des Ehewillens auszugehen. Abgesehen VON der och nıcht
erloschenen Diıskussion die Vertragsnatur der Ehe4i mMussen WIT festhalten, daß
ach der Überzeugung des Kirchenrechtes keine Ehe hne Ehekonsens gebenannn (can Der Ehewille weıst miıindestens eine Reihe VO: Parallelen ZU
Vertragswillen überhaupt auf. e  CF echte rechtsgeschäftliche Wiılle möchte das
gewollte Rechtsgeschäft uch tatsächlich verwirklıichen, lıegt eben 1Ur eın
finglerter Wılle VOT.,. Ist das betreffende Kechtsgeschäft formgebunden, wird der

die Erfüllung dieser orm als Miıttel anstreben; bleibt ıhm ber och diıe
Möglichkeit (außer bei der Ehe), einen formlosen Vertrag abzuschließen. Er mMu
annn ZWaTr weıtgehend auf den Schutz der öffentlichen echtsordnung verzichten,doch steht CS iıhm frel, eine Naturalobligation begründen un: rtüllen (wenn
F sıch nıcht einen unsıttlichen Vertrag handelt). Dıie Ungültigkeitssanktionder Formlosigkeit verbietet sıch keineswegs das formlose Rechtsgeschäft. Anders
bei der Ehe Die ehelichen Rechte und Pflichten können 1LUFr ın einer gültıgen Ehe
objektiv rechtmäßig ausgeübt werden (n der Putatiıvehe besteht 1ur eine subjektiveRechtmäßigkeit). Da der Ehekonsens ber auf die Begründung dieser Rechte un!
Pfliıchten zıelt, ann NUT INE gültıge bezwecken. Er M alle rechtlichen Be-
dingungen erfüllen, dıe ZU gültigen Abgabe des Konsenses notwendig sınd. Miıt
einem wahren OoOnsens eine ungültige Ehe schlıeßen, ware unsıttliıch (unterungültiger Ehe verstehen WITr 1n diesem Zusammenhang uch dıe Zıivilehe eines
Katholiken, obwohl diese ach der kanonistischen J1 erminologie nıcht den
Begriff der ungültigen Ehe fällt).
Dem, der mıt vollem Ehewillen ungültig geheiratet hat, steht nıcht gleicherweisedie Wahl offen, seine Ehe für ungültig erklären lassen der sS1e onvalıdıeren,sondern seine fprımäre Pflicht ist CS, dem bisher unwırksamen onsens seine Wırkungzukommen lassen, das heıißt, die Ehe konvalıdıeren. Erst wenn sıch das als
unmöglıch erweıst, ann ZU Nichtigkeitserklärung schreıten®.
Das ıst ber nıcht 1LLUTL eın Imperativ die Nupturıienten un ungültig Verheira-
en, sondern eine objektive Norm, diıe sıch AaAuSs der Natur der Ehe erg1 un! daher
uch die kırchliche Autorität betrifft Diese hat dafür SOTSCNH, daß jeder natürlıch
hinreichende Konsens uch eine gültige Ehe begründe. Abweichungen von dieser
ege sınd I1LULr schwerwiegenden Gründen des Gemeinwohles statthaft
AÄhnliches ergı sıch dem WEC) der Die klassische ora argumentiertfür dıe Unauflöslichkeit der Ehe Z2US den Notwendigkeiten der Kindererziehung.Dieses Argument galt ber klarerweise nıcht Nur für die gültige Ehe, sondern für
jede eheliche Gemeinschaft, die auf einem Ehekonsens beruht un! Aus der Kınder
geboren sınd. Das Wohl des Kıindes fordert, daß der Bund seiıner Eltern auer.
sel. Dieser Notwendigkeit wiıird eine ungültige Ehe aber Nur durch ıhre Konvalı-
dierung gerecht, nıcht durch Ungültigerklärung.

Neuerdings eine Reıihe vVon Artikeln die Vertragsnatur der Ehe VO':  $ Szentirmal: Ist dieEheschließung eın Vertrag? ın ? TIerer Theol Zitschr. 71 (1962) 2303 ,5 Quaestiones de sımulationepartıalı 1ure Canon1Cco, iın I1 Dirıtto ccl. (19062) In Unauflöslichkeit und Ungültigkeitder Ehe, Öst ch. (1963) 298 E Der Ehebegriff des Kıirchenrechtes 1m Lichte derethnologischen Forschung, 'heol uartalschr. 143 (1963) Dazu eine Entgegnungvon Robleda Periodica (1964) 374—408
Remedium nNnon habetur sımpliciter CO, quod partes ab invicem discedunt et forte alıud matrı-monıum contrahunt; alıqua oblıgatıo convalıdandi ‚matrımonium cıvile' pCI tormam canonıcam

natura reı lıgatio personalıs partıum, constitutio personalıs 1Ur1um et officıorum matrımonilaliumhabetur, saltem S] Pars ın talı convalıdation
1Ura baptizatorum, ın Periodica (1960)

insıstit.“ Bertrams, De influx: Eedäae
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Welche Rolle spielt 1n diesem Zusammenhang VO  - hekonsens und Ehegültigkeit
cie Eheschließungsform ? Es ıst unterscheiden zwischen der Oorm der Kundgabe
des Konsenses (mündlıch, durch Zeıichen, durch Kurator, UrC. Dolmetscher) einer-
seıits und der orm der Eheschlıeßung als SanNzCI (normalerweıse VOTLT dem Pfarrer
un zwel Zeugen) Mıiıt Recht behandelt der (C16 dıe eine 1M Kapıtel „De COI-

matrımon1alı" (can. 1088—1091), der anderen wıdmet das Kapıtel „De
forma celebrationiıs matrımon1i". Hıer ist VOT em dıe Eheschließungsform
enNgerch Inn VO.  - Interesse. Diese ist rezept1ıves Instrument des kundgegebenen
Konsenses. Solche ormale Instrumente, dıe die Willenskundgebung auifnehmen,
sınd 1M allgemeinen rkunden, Anwesenheıt VO.  e Zeugen oder einer Amtsperson,
be1ı der Eheschließung dıie Anwesenheıit VO  - Zeugen un dıe Konsenserfragung
durch den trauungsberechtigten Priester. Die Eheschließungsform dient der Publi-
zıtät, der Sicherheit un dem Rechtsschutz der Ehe Die Formpflicht soll nıcht den
Konsens behindern, vielmehr ıhm dıenen, die ıhm entsprechende Anerkennung und
den Schutz der Rechtsordnung. erhalten®.
Der Oonsens konstitulert die Ehe ihrem „intentionalen Sein”, iıhrer „inneren
Struktur“ nach, ist iıhre einz1ıge und adäquate Ursache Da jedoch die Ehe eine
wesentliche Grundlage der menschliche Gesellschaft ist, muß S1Ce notwendig iın
die Rechtsordnung eingefügt werden. Diese „Aäußere Struktur“ erhält dıe Ehe VOTLTr

allem UrCc. die Eheschließungsform; diese dient dazu, S1E in das Gemeinschafifts-
en der Kirche einzufügen. Bevor das geschehen ıst, fehlt der Ehe eın wesentliches
Element, daß S1e rechtlich unwiırksam, ungültig ist?. Die Ehe als Sakrament
annn NUTr innerhalb der Kırche realısiert werden. Die Gegenwart der kirchlichen
Gemeinschaft, die Einordnung in S1E wıird durch die Orm (Zeugen und Priester)
deutlich gemacht und, ach posıtivem Recht, hergestellt.
So wichtig die Eheschließungsform also se1ın Inas, sehr mıt Recht die Gültigkeıit
der Ehe von ıhr abhängig gemacht wiırd, ist S1Ce doch 1m Verhältnis Z hekonsens
sekundär, sS1e iıhn VOTaus un 11l iıhm seine VO. Wiırkung geben. Keineswegs
ist der 1INnn der Formpflicht, dem natürlich hinreichenden Oonsens ın soundso
vielen Fällen seine Wiırkung, dıe Gültigkeıit, nehmen, sondern vielmehr sS1e

garantıeren. Der Ehewille ıst durch die Eheschlıeßungsform auf dıe Ehegültigkeit
hingeordnet. Sogar Wenn eıne gu  ge Ehe eines hehindernisses göttliıchen
Rechtes (zum Beispiel des Ehebandes) unmöglıch zustande kommen kann, bleibt
diese Hiınordnung bestehen, daß nıcht 1Ur durch Konsensabgabe beziehungs-
welse -CrN!  4 in der gesetzlichen orm der früher unwirksame Ehewille seine
konnaturale Wırkung erreicht, sondern uch der fortbestehende ONSENS rund-
lage für eine sanatıo ın radıce (vom Zeıtpunkt des Aufhörens des Hindernisses an)
seın kann?.

Diese Ausführungen tutzen sıch auf Lalaguna, Function de la forma juridica CI el matriımon10
Canon1co, In? Ius Can. (19061) 215227 Lalaguna nennt als weıtere Funktion der Form die der
„certeza‘“ (zum Unterschıed VO:  - der „segurıda als erster Funktion), die darın besteht, die Über-
einstimmung des kundgegebenen Wıiıllens mıt dem inneren Konsens, also dıe Echtheıt des Konsenses,
festzustellen. Doch I1Il. ist  a diese Übereinstimmung bereits mıt der Kundgabe des ONnseNsES als
solcher, unabhängig VO:  [=) der rezeptiven Yorm, präsumıleren. Die Form bestärkt diese Präsumption
durch die Publıizıtät, die sıe  <} dem Konsens verleıiht. Es handelt sıch also keine zweıite, adäquat
verschiedene Funktion der Form.
So Bertrams, De efficacıtate matrımon1alıs naturalıter valıdı, Periodica 51 (1962)
293 52 ähnlıch auch ders., De eflectu naturalıter valıdı, ın Misc. in memoriam Petrı
ard. Gasparrı, Romae 1960, 119-138; De influxu Ecclesiae 1Ura baptizatorum, ın Periodica
(1960) 441—443; De indole personalı et socaıalı CONSCHNSUS matrımonlalıs, 1n Periodica
409443 Entgegnungen dazu: Regatillo, Sal JTerrae (1961) 425 fl Setien,

Revista Esp de Derecho Can (1961) 236; Navarrete, Ecclesia sanat radıce matrı-
monia ınıta CUu. impedimento 1UTrN1S divını, Perjiodica (1963) 378

O  @  } Vgl Navarrete, A, A, Q 2348—390
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ıbt 1ese Zusammenordnung uch VO  - der Seite der orm her? Mıt anderen
Worten: mMu. dort, eine gültige Eheschließungsform ıst, uch eın wahrer Kon-
CMNSs un:! eiINe gültige Ehe seiın un! ın welchem Sınn? Wer ın der gesetzmäßigen
orm den Ehekonsens abgı1bt, ist sıttlıch verpflichtet, einen wahren ınneren Ehe-
willen haben un!: dadurch eine gültige Ehe begründen Daß CS LUuL, wiıird
VO: ec ANSCHOININC:! (can. 086 und Can.> doch ist _ zu bedenken,
daß der Konsens das Prıimäre ist. Wo Iso eın wesentlich mangelhafter Konsens,
ort uch keine Gültigkeit der Ehe, Erfüllung der Orm.. Welcher ONSECNS-
mangel wesentlich ist, wırd teıls uUurCc. das o  ©  € Recht bestimmt (sıcher dıie
Unwissenheit des Call, 082 un: der Personenirrtum des Call. 083 B, teıls durch
das IC. (SO sıcher der Irrtum ber den freien an Can., 1083 Z Z VO
Vorbehalt das Wesen der Ehe behauptet neuerdings Szentirmal, daß
bloß ach kırchliıchem CC Nıchtigkeitsgrund se1).?
I1LL Hiıstorische Entwiıcklung und gegenwärtige Sıtuation
Vor dem Irıdentinum drängte die Kırche auf Eingehen der Ehe uUrCcC. einen
öffentlichen kırchliıchen rauungsakt, doch uch geheim geschlossene,
„klandestine‘“ hen gültig Der OoOnsens (auch wenn Nur zwıischen den Ehe-
leuten hne jeden Zeugen abgegeben) führte alsı dıie Gültigkeit der Ehe herbei.
Es vab keine Ehen, bei denen wohl der Ehewille vorhanden WAar, ber mangels
der orm die Gültigkeit fehlte, WI1Ie CS heute be1 den Nur standesamtlıch geschlos-

hen der Fall iıst Eıne andere Art der Diskrepanz zwıischen onsens un!
Gültigkeit ber konnte leicht vorkommen : Schloß Jemand nacheinander eine
geheime un ann be1 Lebzeiten des anderen Partners eine öffentliche he,

wurde diese zweıte, ın öffentliıcher orm geschlossene Ehe 1m äußeren echts-
bereich als gültig anerkannt, obwohl S1E 6S des Hındernisses des Ehebandes
nıcht WAar. In diesem Fall konnte Ehekonsens un: Eheschließungsform gegebensein hne Gültigkeıit. Namentlich dieser Mißbrauch, SOWI1e 1m allgemeinen die
Rechtsunsicherheit, dıe dıe klandestinen hen herbeiführten, bewog das ONZ1ı
VOIl Trient, dıe Eheschließungsform VOL dem Pfarrer un: Zzwel der TEL Zeugen
unter Ungültigkeitssanktion vorzuschreiben1®.
Es ıst bedenken, daß das einer Zeıt geschah, als ausdrückliche normatıve
Regelungen der Eheschließungsform überhaupt nıcht bestanden, Iso gleichsameinen gesetzgeberischen leeren Raum hinein11., Außer der Kırche gab keine
andere Instanz, die auf 1ese Weıise Rechtssicherheit ın dıe Eheschließung gebrac.hätte. dıe trıdentinısche Formpflicht allgemeın durchgesetzt War Ne
temere un 913 CIC), hatte sıch ber dıese Voraussetzung schon stark geändert.
Fast überall War ein staatlıches Eherecht geschaffen worden, das für die Publizıtät
der Eheschließung sorgte. Vıelfach geschah das och durch diıe relig1öse Irauung,daß NUur eine fakultative oder Notzivilehe herrschte, ın manchen Ländern ber
galt bereits das System der obligatorischen Zivilehe. Jedenfalls WAar und ıst nıcht
mehr Aufgabe der kırchlichen Formvorschriften, für die Öffentlichkeit der Ehe
chlechthin SOTSCNH. Die kırchliche Trauung übt ıhre Funktion 1Ur och für
den kırchlichen Bereich In größerem Maße als früher ist sSıe uch eın Instrument
geworden, die Echtheit des Ehewillens prüfen un sıcherzustellen: Die

Szentirmai, Unauflöslichkeit un!| Ungültigkeit der Ehe, Öst ch (1963) 298ITrid., SCSS. 24, 1 de refi.
Vgl Domboaoıs, Das Decretum „ Tametsi“ de reformatione matrımon11 VvVon 1563 des 1 rıenterKonzils, 1ın Kerygma und Dogma (1963) 220 (Die übrıgen Gedankengänge dieses Aufsatzessınd mıt Recht auf Widerspruch gestoßen: Bertrams, De indole personalı Periodica
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Ehevorbereiıtungen (die besonders durch dıe Instruktion „Sdacrosanctum“ VO.
1941 vorgeschriebenen) zıelen einem großen eıl arauf ab

uch der 'Theorie des Kaonsenses, der einer ungültigen Ehe auc. Zivilehe)
führt, hat siıch eine andlung vollzogen. Bei den äalteren Kanonisten herrschte
die Meıinung VOT, „Deı vollem Wiıssen der Kontrahenten den der Gültigkeit
ıhrer Ehe entgegenstehenden Tatbestand (trennenden Ehehindernis der Orm-
mangel) könne überhaupt eın gültiger hekonsens vorhanden sSe1InNn Hıebei
Zing INa teilweiıse weıt, einem den Kontrahenten Sal nıcht bewußten trennenden
hehindernis eine den ehelichen Konsens Vo. zerstörende Wirkung beizumessen 1?2.“
Aus dieser Erwägung heraus, daß na bei bewußter Ungültigkeit der Ehe
gar kein Ehewille möglich sel, bezeichnete INa  } uch dıe Von Formpflichtigen
eingegangene Zivilehe als „Konkubinat“. Heute sagt der GIC ın Can. 1085
ausdrücklich, daß das Wıiıssen die Ungültigkeit der Ehe den onsens nıcht
notwendig ausschließt Entgegen irüheren, durch die erwähnten Ansıchten be-
dingten Entscheidungen und Call. 139 wırd heute uch miıtunter
für Ehen die sanatıo 1n radıce gewährt, dıe eines Hındernisses göttliıchen
Rechtes (Eheband) ungültig geschlossen wurden ; die sanatıo wiıird allerdings erst
mit dem Zeıtpunkt des ufhörens dieses Hındernisses ausgesprochen, doch ist dıe
Grundlage dafür der seinerzeıt 'OTZ des Hindernisses abgegebene und fortdauernde
Konsens!3. Daraus äßt sıch ableıten, daß heute dıe Ziviılehe uch dıe be1
Bestand einer ersten kiırchlichen Ehe bigamistisc geschlossene UrC. das Vor-
handenseın des Ehewillens grundsätzlıc. sıch VO Konkubinat unterscheidet Uun:!
eLiwas esentliches mıt der gültigen Ehe gemeinsam hatlı4 (daß INa  - S1C rechts-
technısch VO.:  e der „ungültigen Ehe“, die gemäß der kırchlichen Eheschließungs-
form geschlossen wurde, abgrenzt, andert daran nıchts).
Eıne andere Diskrepanz zwıschen ONseNSs und Eheschließungsform, na
mangelnden ONseENS bei Setzung der Form, hat CS immer gegeben. ber uch
1er ıst eine gewIlsse Entwicklung festzustellen. Bis ZU. ( kannte INan den Aus-
schluß des Kındersegens, der Unauflöslichkeit oder der eheliıchen Ireue als Un-
gültigkeitsgründe fast 1Ur in der Gestalt der Bedingung das Wesen der Ehe
Gegenüber anderen Ungültigkeitsgründen diese Konsensmängel relatıv
selten. Der (C) hat ihnen iın Can,. 0386 eine exaktere und allgemeinere Formu-
herung gegeben Heute tellen S1E den Großteil der Nıchtigkeitsgründe 1ın den Ehe-
PTOZCSSCH VOLr den kiırchlichen Gerichten. Die Ursächlichkeit dafür darf INa  b ber
ohl aum dem Can 086 zuschreiben, och auch 1Ur der menschlichen cChwacne
un! Schlechtigkeit SOWwl1e der gesunkenen Ehemoral, S1E hängt siıcher uch mıt den
sozlologischen Veränderungen der Ehe un Familie. „Die Sozlologen
sprechen davon, daß sıch das Schwergewicht innerhal VOon Ehe un! Familie Von
äußeren Faktoren immer mehr auf dıe sogenannte Intimsphäre, auf die persOön-
lichen und seelischen Beziehungen verlagert habe. Nachdem dıe meısten äaußeren
Stabilıtätsfaktoren weggefallen sınd, beruht der Zusammenhalt der Famlıilie nıcht

sehr auf wirtschaftlichen, sozıalen, rechtlichen un gesellschaftliıchen Faktoren
(um nıcht auf deren Zwang), sondern VOTLT em auf den ınNNETEN Wıllen

Ehe un Familie15.“ Diese Aufwertung des persönlichen Elementes un er
des Konsenses gegenüber anderen Faktoren entspricht durchaus der Ur des
Menschen un:! der Ehe un! ist dieser Hınsıcht POS1Lt1V beurteilen; ihre ehr-

12 Primetshofer, Die Stellung der Zivilehe kanonischen Recht, 1n Plöchl Gampl, Im
Dienste des Rechtes 1n Kırche und Staat, Festschr. Arnold (Kirche und Recht 4), Wıen 1963,311
avarrete, A, . O;
Primetshofer, a  z Q.; 307—-313

15 David, Lage und Auigabe der Famıliıe der Industrie-Gesellschaft, in: Arzt und hrıst 1963, 137
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seite ber ıst, daß früher auf mangelhaftem onsens beruhende, ungültigeEhen der tütze (oder dem Druck) der äaußeren Stabilitätsfaktoren aufrecht-
erhalten wurden, während S1C heute meıst recht bald offenbaren, daß iıhnen iıhre
eigentliche Grundlage€ un ZUTLT Scheidung und gegebenenfalls ZU kırchlichen
Ungültigerklärung kommen. Es INnas uch se1in, daß die soz1ologische Struktur
früher manche Konsensmängel nıcht leicht aufkommen 1eß WwWI1Ie heute (Ausschlußder Unauflöslichkeit der des Kındersegens). Heute aber ist die Diskrepanz zwıischen
dem 1n der gesetzmäßıigen Form kundgegebenen un! innerlich mangelhaften Ehe-
konsens (also Konsensmangel ungültige kirchlich geschlossene Ehen) eın
ernstes Problem.
Dıie gegenwärtıge ‚Sıtuation ist gekennzeichnet durch Zzwel Hauptgruppen VO hen
(Scheinehen), denen dıe Übereinstimmung VO  e Eheschließungsform un! Ehe-
konsens

Die eben angeführten, ın kırchlicher Form geschlossenen, ber Konsensmangelungültıgen Ehen ach 1emlich allgemeiner Erfahrung dürften diese NUur einen kleinen
Bruchteil der faktiısch zerbrochenen (und zıvıl geschıedenen) hen ausmachen.ber die Zahl der kırchlich ungültig erklärten Ehen werden außer VO  } der römı1-
schen Rota keine Zahlen veröffentlicht, doch - dürfte 1ın Ländern, 1n denen für
katholisch geschlossene hen staatlıche Scheidungen möglıch sınd, das er.
zwıischen Scheidungen un kirchlichen Ungültigerklärungen siıch 1U Promiulle-
Zahlen ausdrücken lassen 18.
Eıne ansehnliche Zahl VO  - anderen Eheleuten, deren Ehe objektiv ONseNsS-
mängel ungültig ist, dürfte sıch allerdings eine kırchliche Nıchtigerklärung Sarnıcht bemühen. In Staaten, die für kirchlich geschlossene hen VONNn Katholiken
keine Scheidung kennen, scheint die Zahl der Nullıtätsprozesse aus diesen Klage-gründen wesentlich höher se1ın, daß INa  — Maßnahmen ZU drastischen Eın-
dämmung CrWOSCH hat. Dıie Vorbehalte das Wesen der Ehe sollten als Klage-grund überhaupt ausgeschlossen werden (durch Entzug des Klagerechtes) 1 DieseTendenzen bestehen fort18. Szentirmai meınt, daß die Partialsimulation des
Canl. 1086 nıcht bloß als Klagegrund, sondern als Nıichtigkeitsgrund auigehobenwerden sollte. 95  urc die 1mM geltenden kanonischen ec. bestehenden Ehe-
nichtigkeitsgründe wiıird nıcht 1Ur zahlreichen Paaren, die dem Einfiluß des
mehr und mehr unchristlichen Zeıtgeistes stehen, die sakramentale Gnade der Ehe
vorenthalten WITr wiıissen : die Putativehe ist eın Sakrament uch wıird der Ernst
der Unauflöslichkeit der Ehe iın vieler Augen herabgesetzt1?“, da Ja VO'!  - vielen
dıe Nıchtigkeitserklärungen doch als Ersatz für die Ehescheidungen betrachtet
werden und iıhnen praktisch gleichkommen?®,
Solche Vorschläge scheinen u WI€e vıele andere Radıkallösungen, eine ‚Fluchtach vorne“ sein, dıe das ernste Mühen (oft wiıird 65 1Ur eın Mühen bleiben)tragfähige Maßnahmen die Ehekrise unserer eıt überspringen will
Es geht ıer Ehen, deren Fundament, nämlich der Konsens, defekt ist. Dagegen
16 1962 wurden ın der Steiermark hen vollstreckbar ırchlich ungültig erklärt (diese ahl lıegt überdem Durchschnitt der etzten Jahre), dagegen 1243 staatlıch geschieden; das Wiener Dıiıözesan-und Metropolitangericht hat in und Instanz Z.US hen nichtig erklärt, ım Gebiet,das unter seine Kompetenz fäallt (Wien, Nıederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg),wurden dagegen 5685 hen geschieden. (Die VO: Wiener Metropolitangericht freundlicher-weıse Verfügung gestellte Zahl sagt nıcht, wıe viele vollstreckbare Nıchtigkeitsurteile erflossensınd zweıtellos noch wesentlich wenı]
17 Bartocetti, Codicis emendatıo Pio XI 1rCca et ‚AU! matrımon.ales dıspositaS  Ö 1938, Revue de Droit Can. 10—11 9Jullien-Festschr.), 9—23Das zeigt die sichtlich gezielte Veröffentlichung Bartocettis.

Szentirmai, Unauflöslichkeit
Szentirmai, O., 294, 196
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ist es eın Heıilmittel, den Deifekt als Nicht-Detiekt erklären oder ıh: prozessual
nıcht ZUFLF Kenntnis nehmen. Eın Konsensmangel annn VOIl keiner acC. der
Welt behoben werden, außer VO:  - den Eheleuten selbst (can. 1081 1) Die echts-
ordnung vVErmMAaS Iso NUur autf die Scheineheleute einzuwirken, daß S1E durch eiınen
vollständıgen Onsens ıhre Ehe konvalidieren. Der OTE sıeht eine solche Eınwir-
kung NUur uUrcC den Rıchter VOT (can Tatsächlich ware S1E uch dıe Auf-
gabe der Seelsorger un Beichtväter. Meıist werden dıese Bestrebungen nıcht ZU.

Ziel ühren, weıl dıe Konsensmängel dıe Gemeinschaft der Scheineheleute VO  e

vornhereıin schwer belasten un iıhrer Natur ach oft ZU. Scheitern der Ehe, ZU)

staatlıchen Scheidung, führen Man darf annehmen, daß diese weıt häufiger
sind als dıe anderen, eines Konsensmangels dıe Putativehe eın Leben
lang besteht. Ist keine Hofinung mehr auf Konvalıdıerung vorhanden, muß
weniıgstens der unschuldıge eıl die Möglıichkeıit aben, eıner Nıchtigkeıitser-
klärung gelangen. Nımmt 1Nan ıhm dieses Recht, würde vielleicht dıe ber-
ZCUSUNS VON der Unauflöslichkeit der Ehe gestärkt, zugleich ber würden uch
Z weiftel anl der Gerechtigkeit der Kırche genährt.
Vor em aber laufen alle Maßnahmen, dıe den ONsSeENS 1n seiner Bedeutung
schmälern, indem S1C seine Mängel unberücksichtigt lassen, der gegenwärtigen
soziologischen Entwicklung und sSınd deshalb weniger denn Je
Eher ware daran denken, ob nıcht eines Konsenses, der de facto un:
nügend für eine dauerhafte Ehe ist (zum Beıispiel arglıstige Täuschung), uch de
iure Eheungültigkeitsgründe darstellen ollten uch einıge Detailfragen, WI1Ee die
ach 1US und exercıtium JurI1s, ach dem 1nnn des „OIMNNC 1USsS  6 1m Calnl. 086 S U, A y

einer Klärung 1mMm Hınblick auf die heutige Sıtuation bedürftig.
Die gTO.  € Bedeutung en dıe Bestrebungen, Konsensmangels ungültige
hen verhindern, ıindem der Ehewille richtig gebildet wırd und Ehewerber mıt
mangelhaftem ıllen der FEheschließung gehindert werden. Diıesem Ziel dienen
dıe Ehevorbereitungen, besonders WI1IE S1Ee die Instruktion „Sacrosanctum ”“ VOTSC;-
schrieben hat Der Erfolg scheint nıcht recht befriedigend. Das mag einerseıts 1n
der Natur der AaC. lıegen, weıl ja die Konsensmängel dem amtlıchen Vertreter
der IC. und meıst uch dem anderen Partner gegenüber geheimgehalten werden ;
andererseıts NAWVAI diıe Formung der Eheauffassung un des hewillens spat e1n,
WEC: S1e erst einige Wochen (oft 1Ur Tage) VOLr der Eheschließung gegeben wird.
Die allgemeıne Katechese ber dıe Ehe (can. kommt den Zeitgeist
NUuUr schwer und mehr oder miıinder I1LLULE be1 den Praktıiızıerenden auf.
Eıne Sonderstellung nehmen ein die Ehen mıl Konsens und Fiınhaltung der Form, dıe
aber mangelndem aktuellem Eheschlıießungswillen ungültıg Sınd. Be1i diesen Ehen
lıegt eın Konsensmangel VOT, der eigentlich keiner ıst. Es besteht ein Ehewille, der
naturrechtlich genügend ıst un auch dem Kıirchenrecht einer sanatıo 1n radıce
genugen würde, nämlıch der früher abgegebene und 1U  - fortdauernde Konsens;
doch wırd pOosiıt1Lv (can. 081 2 vgl Canl. 1134 verlangt, daß bei der Eheschließung
ein aktueller, präsentischer Wille, die Ehe einzugehen, vorhanden seın muß Dieser
ılle, nıcht ber der Ehewille überhaupt, be1 der 1ın rage stehenden ruppe
VOonNn Ehen Hofmann meınt, daß beı Mischehen diese Gefahr der Verungültigung
oft realısıert werden dürite, 35  1€ darın besteht, daß der Nıchtkatholik beı
der kirchlichen ITrauung keinen echten Eheschließungswillen mehr aufbringt, da

sich durch den standesamtlıchen Akt voll und endgültig verheiratet glaubt?!.”
Ahnliches gılt ohl für manche abständige atholiken Es ist also der Verdacht
nıcht VONN der and weısen, daß eine ansehnliche Zahl VO:  s Ehen, die einen
natürlich hinreichenden Ehewillen a.pfweisen und ın kırchlicher OoOrm geschlossen

Hofmann, Zur Mischehenfrage, Irierer "Theol schr. 73 (1964), 52
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wurden, einer abänderlichen rechtlıchen Bestimmung ungültıg sınd. Kom -
mmen solche Fälle ın größerer Zahl ZU Ungültigerklärung, würde dies eine ogrößere
Erschütterung für den Glauben dıe Unauflöslichkeit der Ehe bedeuten als dıe
übrıgen Konsensmängelprozesse, weıl 1er trotz genügendem Ehewillen un kırch-
er Irauung Ehen nıchtig rklärt werden. ach Ansıcht mancher Autoren
freilich macht nıcht der angel des aktuellen Eheschließungswillens
(„negatıve Totalsımulation") die Ehe ungültig, sondern ers die posıtive Ablehnung
der konstitutiven Wiırkung der ırchlıchen Irauung. Be1i dieser Annahme sıind
1US diesem Grunde ungültige hen ZWar als weniger häufig Vi  n,
dennoch ber möglıch. *12

Ehen mıt natürlıch genügendem Konsens, dıe Formmangels ungültıg Sınd, gibt
großer Zahl, Wn 1112  - die bloß Z71vVvıl O!  er uch VOIL dem nıchtkatholischen

Religionsdiener) geschlossenen Ehen hinzurechnet. Die Nza. der kırchlich g_
schlossenen, ber eines Formtä£fehlers (vor em fehlender Irauungs-
vollmacht des Priesters) ungültiıgen Ehen dürfte relatıv sehr gerıng se1n ; se1
gleich bemerkt, daß eine Reform des CGCIEC} die och bestehenden Unsicherheıits-
faktoren, die manchmal Aaus den Bestimmungen ber dıe ITrauungsdelegatıon ent-
stehen können, ausschalten sollte (vor em ist hıer dıe Lösung der mıt dem

CommMuUuUnISs zusammenhängenden Fragen ZzZu denken). Weıter wollen WI1Lr ul

ber nıcht amıt beschäftigen. Das Hauptproblem sınd dıe bloßen Zivulehen
Dieses Problem wiırd heute iın den meısten Ländern gegeben se1ın, wenNnn uch ın
schiedener Dringlichkeit un! Art, bedingt UrC. diıe staatlıche Ehegesetzgebung,
die sozlologısche un relıg1öse Struktur USW. Es ware  — eine dankenswerte Aufgabe,
darüber sozl1ographische Studien anzustellen. In dıesem Rahmen mMu. C555 genugen,
Hınvweise auf dıe ungefähren Größenordnungen ach österreichischen Verhält-
nıssen geben.
Die kırchliche Statıistik der Diözese Graz-Seckau für 1962 weıst beı T’auten
VO:  ; ındern Aaus formpflichtigen Ehen en VO: Katholiken un Mischehen)
795 ınder Aaus nıcht TCNÄUIC. geschlossenen hen auf 9,7 Prozent). och
krasser sınd die Zahlen Aaus städtischen Pfarren Zwelı Grazer Pfiarren mıt zıiemlıch
verschiedener sozıaler Schichtung wurden untersucht. Pfarre weıst 963 be1ı

Taufen Von Kındern formpflichtigen hen 2AZUuUS nıchtkirchlic geschlos-
Ehen auf 221 Prozent), Pfarre bei 110 Taufen VO.:  m Kindern Orm-

pflichtiger Aaus nıchtkirchlich geschlossenen hen Prozent). Eıne Autf-
gliederung der ungültiger Ehe eDenden ist Hand der Trauungsanmerkungen
be1ı den JTaufeintragungen möglıch. Stichprobenweıise wurden dıe Geburts- auf-)
Jahrgänge 1915, 1925 und 935 herangezogen. Es bietet sıch iın den gleichen (Grazer
tadtpfarren olgendes Bild

Pfarre Pfarre
915 9925 935 1915 1925 935

53a) Kırchliche Eheschließung
1Ur standesamtliche

Eheschließung 40
(davon von Aaus der
Kırche Ausgetretenen) (12) (7) (4) (3) (8) (3)

C) standesamtlıche Ehe-
schließung ach IC

2la Die Kontroverse wiıird zusammenfassend dargestellt VOonmn Strig]l, für und wıder eine
sogenannte negative Totalsımulation, ın : Münchener theol Zischr. 96 205-1
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Kıirchliche Ehe ach
standesamtlicher

e) Zwel oder mehr Nur standes-
amtlıiıche Eheschließungen

Selbst Wn INan dıe Fehlerquellen?? ausgiebie berücksichtigt, ergıbt siıch och
erschreckendes Bıld ber das Ausmaß, das dıe bloße Zivilehe annımmt.
Mıt Bezug auf ema lassen sıch die bloßen ıvrieNen ın olgende Gruppen
unterteilen

/ruoilehen mıt mangelndem Konsens: Be1 der standesamtlıchen Eheschließung wird
ein Onsens abgegeben, der innerlich ber natürlicherweise nıcht hinreichend ist,

eine Ehe begründen, ZU Beıispiel Ausschlusses der Unauflöslichkeit.
ben wurde dıe Zahl der kiırchlichen Ehen mıt solch mangelhaftem Konsens
gering eingeschätzt. Man ann vermuten, daß manche Taufscheinkatholiken deshalb
Aur Zz1vıl heıiraten, sich dıe Möglıichkeit der Scheidung offenzuhalten, oder
überhaupt, weıl S1C dıe katholische Eheauffassung 1n wesentlichen Punkten ab-
lehnen. Scheuermann legt dar, daß bei Nıchtkatholiken und nıchtpraktizie-renden atholiken der Ehewille durch die zıyılıstische Eheauffassung und, bei
Nıchtkatholiken, durch deren Lehre, Praxıs un! Gesetzgebung ber die Ehe be-
sonders hinsichtlich der Unauflöslichkeit weıtgehend deformiert se1n könne. Be1
abständigen atholiken se1 manchmal eine Vermutung berechtigt, „daß 165SC
Katholiken mıt ıhrem Ja-Wort die Ehe in ıhrer bürgerlich-rechtlichen Erweıchung,iın iıhrer keineswegs ZU. Unauflöslichkeit iındenden orm wollten?3.“ Es gebeauch Menschen, dıe nıcht mehr das VO Can.,. 10892 geforderte Mindestwissen

die Dauerhaftigkeit der Ehe haben?24. Es SE1 nıcht geleugnet, daß bei den
nıchtpraktizıerenden Katholiken, die eine bloße Zivilehe schließen, solche ONSECNS-
mänge häufiger vorliegen als be1 praktizierenden Katholiken, dıe sıch kırchlich
irauen lassen. och ist bedenken, daß Scheuermann als kirchlicher Rıchter
für kirchliche Rıchter spricht?S, sein Gesichtspunkt un:! sein Material daher die
negatıve Auslese VO:  > Ehen ıst, die VOT das kirchliche Gericht kommen un! keineswegseın Bıld der allgemeinen Lage bietet; terner sınd CS (was die nıchtpraktizierendenKatholiken anlangt) kırchlich geschlossene Ehen
Man müßte NUuU. ohl alle abständigen Katholiken dgnselben Maßstah anlegen,

Es mas vorkommen, daß entweder standesamtliche der kirchliche Irauungen nıcht gemeldetder nıcht eingetragen wurden. Angesichts der strengen kirchlichen Bestimmungen darüber wirddiıese Fehlerquelle bezüglich der kırchlichen Trauung nıcht allzu groß se1ın. Für die turbulentenKriegsjahre InNnas S1C twas mehr S Gewicht fallen Aber gleichzeitig werden wohl mindestensebenso viele (aber relativ wen1ge) Kintragungen VO:  =) St. . Eheschließungen unterblieben se1Nn.  -(Hın und wıeder findet sıch dıe Eintragung ıner kirchlichen Eheschließung nach 1939 hne Ver-merk eiıner zıvılen.) Bei allen zweıten oder weıteren hen ist dem Taufbuch nıcht ersichtlich,ob S1IE nach Scheidung der nach dem ode des firüheren Ehegatten geschlossen wurden. Dadurchist die ahl der nıcht konvalidierbaren Zivilehen nach erster kırchlicher Eheschließung siıchergeringer .als dıe unter angegebene ahl. Mıt Rücksicht auf die hier angeführten Daten erg1ibtein Vergleich zwiıischen der Gesamtzahl der zıvilen und der kırchlichen Trauungen ohl keinverläßliches ıld. 1962 wurden der Steiermark St. A ITrauungen VvorgenomMen und 82834katholische. Wenn INa  b mıt Prozent rein nıchtkatholischer Ehen echnet würden 694
1n Mariıazell 548 auswärtige Paare kirchlich getraut wurden, VO):  =) denen siıcher der Großteil aus

7,7 Prozent der Formpflichtigen bloß ıvıl heıiraten. Es ıst ber U, . berücksichtigen, daß
fremden 1özesen Dzw. Bundesländern stammt und nıcht ın der Steiermark SE A geheiratet hat.Dadurch ist die ahl der kırchlichen Irauungen 1mM Verhältnis den st. A, wohl etw:i nıedrigerNZUSELZCN, dıe der bloß st. geschlossenen hen höher.23 Scheuermann, Der Ehewille der Nichtkatholiken und der nıchtpraktizierenden Katholiken,1n Öst ch. Kirchenr. (1958), 113
Ebd 286
Ebd
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gleich, ob S1C bloß zıvıl oder AausSs äaußeren Gründen uch kirchlich heıiraten; dann
müßte 11) entweder einen Großteil der kırchliıchen Ehen der Ungültigkeıit
Ausschlusses der Unauflöslichkeit der Irrtums darüber verdächtigen, oder
ber9 daß uch be1 der Konsensabgabe VOTLT dem Standesamt w1e bei
der kiırchlichen Trauung eın naturrechtlich genügender ONSECNS vorhanden ist.
Hierfür entscheıidet sıch dıe kırchliche Praxıs, indem S1E den bei der Ziviltrauung
abgegebenen un! fortdauernden ONnsenNs Z Grundlage für die sanatıo 1n radıce
nımmt, hne nähere Nachforschungen ber allfällige Mängel dieses ONseNSsS ROVADE
tellen. Wenn ber eın Katholik hne hinreichenden Ehewillen eine ıvulene
schlıeßt, SO entsteht aus diesem Akt selbstverständlich keine gu  C Ehe, herrscht
da eine negatıve Übereinstimmung, sowohl Oonsens als uch Oorm un! darum
Gültigkeıit fehlen

Zıvrlehen mıt natürlıch hınreichendem Konsens, der bloß des ormmange.
eine gu  gc Ehe bewirkt. Diese Gruppe dürfte sıch AusSs nıchtpraktizierenden oder
lauen Katholiken rekrutieren, dıe mıt einem ebensolchen Katholiken der mıt
einem Nıchtkatholiken eine Ehe eingehen (Mischehe!). 1eliacCc. wiırd des
Milıeus (Elternhauses) oder der größeren Feierlichkeit doch och eine
kirchliche Irauung gewünscht, Wn sıch aber ırgendein Hındernis einstellt (zum
Beispiel VON seıten des Mischehepartners), verzichtet INa  b leichten Herzens darauf.
Wiıe verhalten sıch das katholische erec. un dıe seelsorgliche Praxis diesen
bloßen Zivilehen? Der (AHC kennt die Zivilehe VOI Katholiken fast 1Ur iın negatıvem
Sıinn, nämli;ch als einen Tatbestand, der Strafen der strafähnliche Folgen ach sıch
zıiecht (can 188, 9 646 $ L} 0 9895, 30 1075, E 2356; Nur einmal wırd
eine besondere Art der bürgerlichen Irauung, nämlı:ch uUrCcC. einen nıchtkatholi-
schen Religionsdiener, der zugleich als Standesbeamter fungılert, erwähnt un!
tolerjert (can 1083, 3 Die Verpflichtung, eine früher NUur zıvıl geschlossene Ehe

konvalıdıeren, wıird nıcht ausdrücklich ausgesprochen, S1Ce läßt sıch höchstens
der Formpflicht des Call. 099 ableiten. Die kanonistische Lehre, wonach die

bürgerliche Ehe nıcht den Begriff der ungültigen Ehe fällt, sondern als nıicht-
bestehende Ehe oder Nıchtehe als Konkubinat?? bezeichnen sel, wurde
schon erwähnt. Sie fällt daher uch nıcht dıe Bestimmung des Can. 1965,wonach sich der kırchliche Rıchter VOT Eıinleitung eines Eheprozesses bemühen soll,
die Eheleute ZU. Konvalidation ihrer Ehe bewegen. Eınzig bezüglıch der Misch-
ehen werden dıe Seelsorger ermahnt, deren Abschließung ach den Gesetzen
der Kırche besorgt se1in, Wenn S1C S1C schon nıcht verhindern können (can. 1064, 20) -

Die Seelsorger bemühen sıch darüber hinaus selbstverständlich, nıiıcht katholisch
verheiratete Paare der kırchlichen Irauung zuzuführen, leider mıt wechselndem
rfolg.
Ist eın bloß z1 ı1 verheirateter Formgebundener Katholik oder N: icfitkatholik, der
einen Katholiken geheiratet hat) se1INES Gatten überdrüssıig geworden un! möchte

eıne Verbindung mıt einem anderen Partner eingehen, steht ıhm der Weg
ZUT katholischen Irauung hne große Schwierigkeiten oftien. Art 231 der Ehe-
prozeßordnung verlangt 1Ur dıe Feststellung des kırchlichen LedigenstandesMitwirkung des Urdinarius, meıst Ehenichtbestandserklärung genannt®®, Liegt
AuSs den Taufbüchern Siıcherheit VOLI, daß die Ehe kırchlich nıcht konvalidiert wurde,annn diese Nıchtbestandserklärung denkbar kurzer eıt un einfacher Form
ausgesprochen werden. Grundsätzlich steht kanonisch der Weg einer Ehe mıt

Pfimeßhofa, Die Stellung der Ziviulehe 302—-313; Lalaguna, El matrımon10 cCıvıl ante el derecho
Canoni1co, Ius (1962), 273288

A Holböck, Die Zivilehe, Innsbruck-Wien 1950,
1962 hat das Bischöfliche Ordinariat Graz 170 Ehenichtbestandserklärungen ausgesprochen.
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einer drıtten Person vollkommen fre1i?®. Angesıichts der tatsächlichen Sıtuation ıst
diese rechtliche Lage ın mehrfacher Hınsıcht unbefriedigend:
a) Prinzıipiell besteht eine Zusammenordnung VON Ehewillen, Eheschließungsform
un Ehegültigkeıit, OTaus sıch als primäre Pflicht für die 11 zıvıl Verheirateten
erg1bt, ihre Ehe konvalıdieren. Dieser Grundsatz wiıird 1mM Kirchenrecht aum
ausgesprochen

egen dieser Zusammenordnung müßte auch die Rechtsordnung gestaltet
se1n, daß mögliıchst jeder natürliıch hinreichende ONSCNS uch eine gültıge Ehe
begründe. Tatsächlich g1bt 6cS ber eine große Zahl VOIL Ehen, die Ehewillens

Formmangels nıcht gültiıg sınd. Diıieses Mißverhältnis chadet WI1e jede
häufige Miıßachtung eines Gesetzes nıcht L1LLUr der Allgemeinheıt, sondern uch der
Autoriıität des Gesetzgebers.
C) Die kırchlichen Ehegesetze wollen sıch Ehe un:! Famılıe schützen. Durch
ıhre Behandlung der bloßen Zivilehen wırd aber vielfach das Gegenteil erreicht.
Es ist eine Tatsache, daß 1n weıten CNıchten uch des katholischen Volkes die
bürgerliche Ehe als Ehe WE111 vielleicht uch nıcht als Sanz vollwertige an
sehen wird. Diese Tatsache ann 11a  w nıcht begrüßen, ber I1a  e muß S1E ZU
enntnis nehmen. Wenn aber die TC ın der Ehenichtbestandserklärung dıe
bürgerliche Scheidung dieser „Ehen“ ohne weıteres bıllıgt un! bei Lebzeiten des
(Gatten eine zweıte, u kırchliche Ehe rlaubt (So stellt sich die aC. dem Volks-
ewußtseın dar), ann sıeht das WI1e€e eine Art Bıgamie aus?1. Die herrschende
fassung VO. der zıvılen Ehe als Ehe hat iıhr Fundament 1ın der richtigen Überzeu-
ZunNnNg, daß der onsens die Ehe begründet. Bıs auf dıe Möglıichkeıit einer sanatıo
1n radıce wiıird aber dieser ONseNsSs VO. Kıirchenrecht ıgnoriert. In dıesen Belangen
wiırkt sıch das Kırchenrecht nıcht günstig auf dıe allgemeıine emora
Die Kırche betont 1in ihrer Sozjallehre immer wleder, daß S1Ee sıch für dıe Famıiulıe
einsetze. Aus einer bloß standesamtlıch geschlossenen Ehe entsteht aber wenıgstens
de facto durch die Geburt VO  $ Kındern eine Famıulıe. Wiırd diese UrCc. die Sche:i-
dung zerstört, ratıfizıert die Kırche dies gleichsam durch ihre Ehenichtbestands-
erklärung (vgl Fall
Man könnte sıch überhaupt iragen, ob bloß das abstrakte Eheband schutzwürdig
ist und nıcht vielmehr dıe Ehe als S  3 als seelısche und leibliche Gemeinschaft,
dıe sıch ın den Kındern ZUTXF Familie ausweıtet. In der Zivilehe finden sıch VOonNn der
Ehe iın diesem ınn viele Elemente, A4uSSCHNOMME: das Fundament des gültigenEhebandes.

Die ZzZahlreichen bloßen Zivilehen chaden den ungültig Verheirateten selbst ın
der übernatürlichen Urdnung, da ıhnen mıindestens die sakramentalen Gnaden
fehlen, und S1C storen dıe objektive sıttlıche Ordnung??2, Kor LZ. belcehrt uns,
daß solche ängel letztlich dem Sanzen eıb der TE schaden.
€) Heute gılt nıcht ILUF dıe Gültigkeit der Ehe als eın Gut, sondern uch ihre Un-
gültigkeit, nämlıch insofern S1E eine ecu«c Eheschließung rlaubt In diesem 1nnn
sınd die bloß zıvıl Verheirateten gegenüber den kıirchlich geschlossenen Ehen
„begünstigt“, da iıhnen eine zweıte, kırchliche Eheschließung leicht möglıch ist.

Lalaguna, O., 285 „ Tienen estOs suJetos el rden jJuridico ecles1ästıco completa liıbertad
Para ontraer matrımoni1o0 COn tercera persona.“J0 Lalaguna, A O 284, Anm. 34; zıtiert ıne Entscheidung der Konzilskongregation 18066,wonach eine Zivilehe nıcht einmal eine Naturalobligation, auch nıcht Sınn ınes Verlöbnisses,nach sıch zıieht! Bertrams, De indole personalı Ho weıst mıiıt Recht darauf hin,
CS in UNSCICI eıt des Pluralısmus un! Ökumenismus höchst anstößıg wirkt, WC)] der naturrecht-
lıch genügende Onsens abgewertet wird.

Lega-) Bartocetti, Comment. In iudicia eccl., Romae 1950, IIL, 23Es ist nıcht auszuschließen, daß manche bona fide 1ın diesem Zustand leben, daß 1E  0_ subjektivkeine Schuld tragen.
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Zıvrlehen mıt natürliıch ausreichendem Konsens, der des Hındernısses des Ehebandes
und der deshalb verweigerten kirchlichen Irauung keiner gültigen Ehe führt
Diese Kategorie stellt eın sroßes Kontingent der bloß z1vıl Verheirateten. In (Giraz

A Beispiel 1962 be1 486, das sınd 24,5 Prozent, er 2005 standesamtlichen
Irauungen eın oder el eıle geschıeden. Im gleichen Zeitraum wurden 1
bischöflichen Ordinarıat Ehenichtbestanderklärungen für Grazer Pfarren
gestellt, diese Geschiedenen wurden Iso kirchlich geftraut. Einige andere werden
weder ın ers och iın zweıter Ehe auf eine kirchliche Irauung Wert egen (schät-
zungswel1se 20); weıters sınd 6, Prozent 31 rein andersgläubıge Ehen abzu-
ziehen. Von den anderen ist anzunehmen, daß S1E be1 gültiger kırchlicher erster

Ehe eine zweıte Zivilehe eingehen, das sınd immerhın 2506 der 178 Prozent der
Eheschließungen*®*®*
e  er Seelsorger weıß, daß viele VOIl dıesen sıch ach den Sakramenten sehnen;
manche erschleichen sıch UrC. Verschweigen iıhres Standes eine ungültige Ab-
solution 1m Beichtstuhl, auf diesem krummen Weg ın etiwa ihr (GGewıssen
beruhigen. Sıe mussen immer wıeder schmerzlıic. erfahren, daß sS1e ZWaTr den Kır-
chenbeıtrag zahlen mussen, VO. Patenamt un! VO. kirchlichen Begräbnıis aber

sıch ausgeschlossen sınd. Die gemeinrechtliche Konstruktion für den Ausschluß
VO: Patenamt ıst folgende: Die Bıgamıisten sınd rechtliıch ehrlos (infames infamıa
Jur1s, Can. und als solche dürfen S1E nıcht ZU Patenschaft zugelassen werden,
wenn ıhr Delıkt notorisch ist (can. 7606, Z und 796, 39} Vom kirchlichen Begräbnis
sind sS1e als öffentliche Sünder ausgeschlossen (can. 240 1, 69)% ebenso VO.  — der
Aufnahme ın kirchliche ereine (can. 693 B Dıie ın größeren Städten oft gegebene
mangelnde Öffentlichkeit der Bıgamie könnte den Nıchteintritt dıeser Rechtsfolgen
rechtfertigen. Partikuläre esetze treffen aber diesbezüglıch manchmal
un ausdrücklichere Bestimmungen.
Seelsorglich gesehen, sınd diese „Ehen” eın echtes un! schweres Kreuz. Dıie Kon-
valıdatiıon ıst bei Lebzeiten des Ehegatten unmöglıch. Die Irennung der
Partner, dıe INa  — eigentlich verlangen müßte, ıst oft praktisch unmöglıch, besonders
wenn er da sind. Das Zusammenleben w1e€e er und Schwester mas einen
Ausweg für äaltere Leute bieten, der den Sakramentenemplang einem Ort,
dem ihre Sıtuation unbekannt ıst, möglich macht (dıe Entscheidung darüber ob-
1eg sıch dem Beichtvater, ıst ber ın manchen Diözesen dem Ordinarıus CI -

viert). Man hofft auch, ın Todesgefahr eine och hinreichende Disposition herbei-
führen können, daß wenigstens 1mM etzten Augenblick das Problem irgendwiıe
gelöst wird. Die Priester mahnen dem relıg1ösen eben, das iın dieser Lage
möglıch ıst, und verweisen auf die Barmherzigkeıt und die Ratschlüsse Gottes
(dıe vielleicht arın bestehen, daß der erste kırchlich angetraute Ehegatte recht-
zeitig stirbt). Im übrigen gılt das meıste ber dıe Zivilehen ben Gesagte uch
für diese besondere, leıder uch esonders zahlreiche Gruppe

Möglichkeiten einer Reform
Die Sıtuation ist nıcht die Norm des Handelns. Niemals annn das Kirchenrecht
siıch dıe heutigen Anschauungen und Praktiken ber die Unauflöslichkeıit der he,
iıhren rein weltlichen Charakter USW. eigen machen. ber es5 muß die Gegeben-
heiten ZU Kenntnis nehmen, die Menschen, die 1ın der heutigen Welt eben,

Vgl Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Graz (1962), Von den Ehepaaren,
für die Ehenichtbestandserklärungen ausgestellt wurden, dürften einıge außerhalb (GGraz kirchlich
geheiratet haben, anderseıts ist vermutlıch der Anteıl der Nichtkatholiken den Geschiedenen
höher. Die Schätzung der Geschiedenen, die zweı oder mehr bloß SL, hen schließen, beruht
auf den oben (Tabelle, Cy 1m Vergleich mıt der Gesamtzahl) angegebenen Zahlen.
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ıhrem ewıgen Zanel führen; ın dıiesem 1Inn ıst eine Anpassung des Eherechtes
die Sıtuation unserer eıt notwendıg und 1mM Zusammenhang miıt dem Konzil

und der Reform des (A1C] geplant Es erscheint ANSCHNLCSSCH, daß dabe!i uch die
Zusammenordnung VOoN Ehekonsens, Eheschließungsform und Ehegültigkeit stärker
berücksichtigt wiırd, wobeı dem onsens dıe führende olle zukommt. Im einzelnen
dürften dazu olgende aßnahmen dıenlich sein :

Das EC:| der Eheschließungsform ast gestalten, daß möglıchst Jjeder 7”ahre und DO
Ehekonsens eINE gültıge ZuUr Wiırkung hat Damıt soll der bedenkliche Zustand, daß

viele ungültige, bloß z1vıl oder akatholısch, aber mıiıt natürlıch enügendem Kon-
SCNMNS geschlossene Ehen g1bt, gemilder werden. Dazu stünden olgende Mittel ZU  I

Verfügung:
a) Formloszgkeıt der Eheschlıeßung. So WIEe VOT dem Irıdentinum könnten auch Katho-
lıken ıhren Ehekonsens hne jede Bindung eine bestimmte OoOrm abgeben,
wenigstens gültiıgerweise (wenn auch nıcht erlau . Damiıt ware eine Eheschließung
VOL dem Standesamt oder VOT dem nıchtkatholischen Religionsdiener, aber uch
eine Sgahnz ohne Zeugen geschlossene Ehe gültıg. Dagegen würden siıch 1mM esent-
en dıe gleichen Bedenken rıchten, WI1IE S1EC schon die trıdentinıschen Konzıls-
vater ihrem Dekret bewegten.

Kanonzısatıon der staatlıchen Eiheschlıießungsform. Die VO:  5 den jeweıligen staatlıchen
Gesetzen ZU Gültigkeit vorgeschriebene orm der Irauung könnte VO Kırchen-
recht ormell übernommen werden, daß, VO:  5 der Oorm her gesehen, staatlıche
un kırchliche (GGesetze übereinstimmen, staatlıche Ehen uch kırchlich gültig sınd.
Eıine solche Übereinstimmung hätte sichtliche Vorteıile.
C) Materıelle Übereinstimmung der kırchlichen Eheschließungsform mıt der staatlıchen. Das
Kırchenrecht könnte die Eheschließungsform gestalten, daß S1E de facto uch
Uurc dıe Ziviltrauung rfüllt wiırd, ZU Beispiel also ZUTLK Gültigkeit I11UL5 Zwel
Zeugen verlangen. uch in diesem Fall ware eine ıvılehe kırchlich gulg
egen diese rel Möglichkeiten rheben sıch ber schwere Bedenken (dıe uch

äahnliche VorschlägeZReform des Mischehenrechtes vorgebracht wurden?4)
Die Rechtsunsicherheit bezüglıch der Integrität des Ehewillens; auch die siıcher

zahlreichen Ehen, die bewußt der Auflöslichkeit der Zivilehe nıcht kirchlich
geschlossen wurden, Iso er Ausschluß der Unauf löslichkeit, hätten ann die
Präsumption der Gültigkeit für sıch und könnten 1LUr auf dem Wege eines lang-wlerigen Eheprozesses ungültig erklärt werden. Dieser Flut VO:  ( Prozessen könnte
INan kaum Herr werden, oder dıe Betreffenden würden darauf verzichten, sıch mıiıt
einer staatlıchen Scheidung begnügen un eine zweıte Zivilehe schließen, deren
Gültigkeit ann (weıl Ja der orm ach gültig) Von der Ungültigkeit der ersten
Ehe abhıinge, die ungeklärt bleibt.

Keıine pastorale Finflußnahme VOr der Eheschließung. Es ware  Za eine gültige Ehe
möglıch, ohne daß die Eheleute ırgendeinen Kontakt mıt dem katholischen
Seelsorger kommen, daher uch ohne Belehrung ber die Ehe, ohne Prüfung und
Formung des Ehewillens USW.

Die Verweltlichung der ım öffentlichen Bewußtsein würde gefördert, da CS den An-
schein haben könnte, als würde dıe Kırche die Eheschließung als nıcht wesentlich
relig1ösen Akt ansehen un sıch 1Ur iıhre Akzıdenzien kümmern.

(renerelle sanatıo 2ın radıce ITE nach einer bestimmten ZLeıt oder nach der (reburt Jon
Kiındern. Man annn Von der Annahme ausgehen, daß sıch wesentliche ONseNS-
mängel bereits 1ın den ersten Jahren der Ehe auswirken, indem S1E ZU faktıschen

Örsy, De forma cCanonıca in matrımon1is mixtae relıgiı0n1s, Periodica (1963), 332-—-334;Primetshofer, Die Formverpflichtung beı Mischehen, Theol.-prakt. Quartalschrift 110 1962; Pfab, Wırd die Mischehe „Lormfrei“‘ werden? in Theologie der Gegenwart (1964)80-84.
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Irennung, vielfach bereits ZUT zıvılen Ehescheidung der Scheingatten führen
üurden NU: VOIl Rechts alle Zivlehen automatisch kirchlich konvalıdıert,
dıe ZU) Beispiel TrTel oder fünf Jahre bestehen der au denen zwel er geboren
sınd, hätte INa  - eine gewIsse ewähr, daß hen mıt mangelndem ONseNs
ausgeschieden sınd und die Paare, die mıt wahrem ehelichem Konsens
leben, der Gnaden der gültıgen Ehe teilhaftıg werden. Damıt ist die Rechtsunsicher-
eıt ber dıe Integrität des Ehewillens ZWar verkleinert worden, ber ohl aum
1n genügendem Maße Die Ehescheidungsstatistiken?® zeıgen, daß EIW. Zzwel Drittel
aller geschıedenen hen länger als fünf a  re bestanden en CWL. werden
darunter uch manche se1nN, die VOonNn vornhereın mıiıt mangelndem ONSsSeNS
geschlossen wurden, un!: andere, die ZWar anfänglıc riıchtigen Ehewillen auf-
wlesen, der ber bald WESCH einer Ehekrise wıderrufen wurde un: erst a.  re spater
ZUTT Scheidung führte. Solche „Ehen“ böten keine Grundlage für dıe sanatıo 1n
radıce, würde diese aber generell ausgesprochen, könnten diese wıederum
UTr auf prozessualem Wege ungültig erklärt werden. uch cdie pastorale Einfiluß-
nahme be1 der Eheschließung bzw bei der sanatıo ın radıce fehlte Diese Lösung
bietet Iso schwere Nachteile. Es bleiben och Zzwelı andere Möglichkeıiten:
€) Sanatıo zın radıce ım Eirnzelfall. Diese Möglıchkeıit besteht uch ach geltendem
Recht, sS1Ce wiırd ber rechtlich zuwenig erleichtert und ohl uch zuwen1g DC-
NUutzZ Um iın breiterem Ausmaß angewendet werden können, mussen dıe Orts-
ordinarıen dıe Vollmacht azu haben Das Motu Propr10 „Pastorale munus”“ VO:

11 1963 spricht darüber leider nıcht Sanz eindeutig?®, eine baldıge authentische
Klärung ware sehr wünschen. anche Ordinarien en zusätzliche Fakultäten,
dıe sıch ausdrücklich auf bloße Zivilehen VOIL Katholiken beziehen. Daß diese
Vollmachten nıcht sehr el in Anspruch SCHOMNMMNNECN werden, InNas daran hegen,
daß S1EC den Pfarrern zuwen1g bekannt sınd un! außerdem ach der bisherigen
TAax1s 1Ur angewendet werden sollen, WE eın eıl nıcht einer OoNnNnsens-
ETNCUCTUN ın kanoniıscher Form, Iso ZU rchlıchen Irauung, bewegen ist;
die häufigeren Fälle, daß eın eıl ZWarTr keine strıkte Weigerung ausspricht, ber
Aaus Gründen nıcht prinzıpileller Art (unbegründete Furcht VOL Aufsehen der VOLr
den Formalıtäten des Brautexamens, eu VOT Zeıtverlust) sıch Z kirchlichen
Irauung doch nıcht entschließt, bleiben uner{faßt. Für die sanatıo ın radıce ollten
äahnlıche Erleichterungen gewährt werden, WI1IEC sS1e anscC.  en! für die einfache
Konvalıdatıon vorgeschlagen werden.
{) Erleichterung der einfachen Konvalıdatıon. Warum können sıch viele schon längere
eıt zivıl verheiratete Paare nıcht entschlıeßen, ihre Ehe kirchlich ordnen?
Sıe fühlen sıch irgendwie schon verheiratet diıeses Bewußtsein hat 1m Onsens
ein Fundament un halten darum eine Cu«c „ Irauung”, bei der S1E als nıcht
verheiratete „Braut“ un: „Bräutigam ” behandelt werden, fehl Platze Eıne
kırchliche Eheschlıießung ıst ın ıhrer Vorstellung verbunden mıt Aufgeboten,

Die Ehescheidung. Eine statıstisch-soziologische Untersuchung, Wiıen 1959 (Beiträge Osterr.
Statistik, hrsgeg. Österr. Statistischen Zentralamt, Hefit), 41 Statistisches Jahrbuch
der Landeshauptstadt Graz (1962),

36 Il. 21 „Sanandı ın radıce, dummodo perseveret, matrımon1a invalıda impedıimentis
gradus minorIs, vel defectu formae, etiam S1 de matrımon11s mixtis, I matrı-
mon1a invalıda impedimento disparıtatis cultus, etiamsı invalıda QUOGUC sınt defectu formae.
Vgl dazu den Kommentar VOonNn Buijs, Facultates et priviılegla Episcoporum, Romae 1964,

und Periodica ]a 310, Anm. Die Schwierigkeit liegt darin, daß „matrımon1a
invalıda“® nach der gebräuchlichen Terminologie die kırchlich geschlossenen hen bedeutet.

aber auch die formlos, zıvıl der akatholisch geschlossenen hen darunter verstehen
sınd, läßt S1C)} vermuten, weıl SONSEt das Anwendungsgebiet dieser Vollmacht nıcht groß wäre,
besonders bei beıi welcher Ehe wird schon zugleich das undıspensıerte Ehehindernıiıs der
disparıtas cultus und eın katholischer, aber formell mangelhafter Eheabschluß vorliegen ?
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weiıßem Brautkleıid, Hochzeıtsmahl, lauter Dingen, die für SIE schon Jängst Ver-
gangenheıit sind. Vor em scheut INa  e dıe amtlıchen Formalıtäten der Dokumenten-
eschaffung, des „Braut”-examens, des „Braut“-unterrichtes un! nıcht zuletzt die
Stolgebühren, die S1Ee sıch er vorstellen, als S1E sınd. Sıe schrecken zurück VOT
der „Braut‘-beichte und gegebenenfalls VOT dem Empfang der Fiırmung, der VO:  ;
manchem Pfarrer schr urglert wiırd. Gelänge CS, diese psychologischen Hınder-
nısse überwinden, könnte sıcher eine größere Zahl VO  — Zivilehen konvalıdiert
werden. egenüber dem üblıchen Vorgang der kırchlichen Irauung müßten
ann ein1ge Änderungen für Ehepaare VOTSCHOINIMNE: werden, die bereıits ängere
eıt (etwa TEl Jahre) Zz1vıl verheıiratet sınd oder ın deren Zivilehe zwel Kınder
geboren wurden. Dhese Einschränkung scheint notwendig, weıiıl 1Ur dıe Zivilehen
begünstigt konvalıdıert werden sollen, dıe durch Zeıtablauf der er eine
gEWISSE Festigkeıit gezeigt aben, während die och urz dauernden oder
der bevorstehenden eINES Kindes mıiıt halben Herzen MuBßehe) geschlos-

Ehen der gründlıcheren Vorbereitung der „ordentlichen“” Irauung edürfen,
dıe uch mıt der urz zurückliegenden Ziviltrauung och eher eine psychologische
Einheıt bıldet
Die Erleichterungen der Konvalıdationen ollten folgende se1iN:

Aufhören aller Ehehindernisse rchlichen Rechtes (ausgenommen Priesterweihe
und Schwägerschaft 1n gerader Linıe WI1Ee Can, der Dispens durch den Or-
dinarıus ad cautelam VO diesen Hiındernissen. Der TUN! für 1esSE radıkale Er-
leichterung 1eg darın, daß dadurch das Brautexamen wesentlich vereinfacht
werden ann.

Änderung oder teilweise Dispens) der Form, daß dıe Konsensabgabe VOT dem
trauungsberechtigten Priester alleın hne Zeugen gulug ist. Dadurch entfällt das
ästıge Suchen eines verschwiıegenen Irauzeugen der die Heranzıehung eines
den Eheschließenden remden Mesners (mit Trınkgelderwartung) USW.,.

Generelle Erlaubnis ZuUur Irauung 1ın der Privatwohnung. Diese Möglıchkeit
tragt azu bel, den Entschluß ZU kırchlichen UOrdnung der Ehe fassen, oft ber

monıle in der Kırche laut werden.
wiırd ach diesem Entschluß ann doch der Wunsch ach einer relig1ösen ere-

Anpassung der Konsensformel dıe Siıtuation der zıviıl Verheirateten. Statt
„Braut” und 5ZUr Tau nehmen“ könnte 6S eiwa heißen: „ Wollen Sıe mıt dieser
gegenwärtigen Tau iın einer gültigen (Christlichen) Ehe leben?“ Eine solche An-
derung ware schon auf dıözesaner Ebene möglıch.

Taxfreiheıit
Eıne solche Konvalıdation ginge eLIiwa VOT sıch: Der Pfarrer schlägt den Zivıil-
eheleuten persönlıch eine „Gültigmachung“ oder „Urdnung VOTLT der Kırche und
dem Gewissen“ iıhrer Ehe VOL (niıcht eine „kırchliche Irauung“ oder „Hochzeıit“),erklärt deren 1Inn un beseltigt alsche Vorstellungen ber dıe Schwierigkeiten.In einem seelsorglichen Gespräch ber dıe christliche Ehe wiıird dıe Integrität des
Konsenses geklärt. Von Amts wiıird der Ledigenschein eingeholt, OTaus sıch
dıe Freiheit VO  } den och ın rage kommenden Hındernissen erg1bt (die Freiheit
VO:  ; Impotenz wiıird praktisch Aaus dem Vorhandensein VO.  5 Kındern erwiesen) Soweıt
durchsetzbar, empfangen diıe Eheleute diıe Sakramente der Buße un! des Altares;annn wird ıhnen Je ach Wunsch ın ihrer Wohnung, in der Pfarrkanzlei oder
VOL dem Altar dıe Konsensfrage gestellt.
Dıie sanatıo 1ın radıce 1m Einzelfall un dıe Erleichterung der Konvalıdation sıchern
die pastorale Eınflußnahme, die uch für dıe Vollständigkeit des Konsenses ebenso
Gewähr bietet WI1E bei der kırchlichen Irauung überhaupt. Eın gewisser Nachteıil
InNnas CS se1ın, daß dadurch Nur dıe Zivilehen gullg gemacht werden können, dıe
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Kontakt mıt dem Priester kommen. Leıider ist iın den städtischen Mammult-
pfarren den deelsorgern kaum möglıch, alle derartigen Paare aufzusuchen. och
werden dıe meısten läßliıch der aufe eines Kiıindes miıt ıhm 1n Berührung kommen,
wobel dıe Konvalıdation werden ann. Daß eın gEWISSET Prozentsatz VO  -
Zivilehen unkonvalidiert bleibt, weiıl die eleute nıcht auf die Konvalıdierunghıingewliesen werden der sıch welgern, muß ın Kauf SCHNOININEN werden, da dıe
Nachteıiıle einer generellen egelung (oben biıs och größer waren.
B) Das Kaırchenrecht sollte den natürlıch vollständıgen, WENN auch ungültıg abgegebenen,Ehekonsens und dıe auf ıhm aufbauende faktısche Famılıe besser schützen.
ach der Scheidung einer bloßen Zivilehe dürfte das Eiıngehen einer zweiter?‚kırchlichen Ehe nıcht reibungslos WI1IE bısher gestattet werden. Wenn schon das
staatlıche ec nıcht genügen: dıe Tau un die Kınder der geschlie-denen Ehe schützt,; sollte doch das Kırchenrecht einen Beitrag azu leisten. Man
könnte siıch vorstellen, daß dıe kirchliche Eheschließung ach geschiedener bloßer
Zivilehe VO:  «} der Erlaubnis des Ordinarıus abhängig gemacht wird, dıie N1Uur dann

erteiılen ist, wenn der Ehewerber nachweıst, daß eine Wiederaufnahme der
ehelichen Gemeinschaft mıt kirchlicher Konvalıdatıon unmöglıch ist un! daß VOLr
em für den früheren Ehepartner un dıe gememsamen Kınder nıcht bloß formell-
rechtlıch, sondern tatsächlich gESOTZT ist (ähnliches müßte INnan übrigens uch für
dıe Eheschließung ach ungültıg erklärter kiırchlicher Ehe verlangen) In Fällen
(wıe Fall müßte diese Erlaubnis verweigert un! als einzIge Möglichkeit die
Konvalıdatıiıon offengelassen werden.

Den nach gültıger zuuıl Wiederverheirateten soll dıe Kaırche UTC: ıhr €Ec. zugleichmıt ernster Miıßbillıgung ıhre mütterliche (‚üte ze1genN.
Das mas als Quadratur des Kreises erscheinen, ist ber 1n gew1ıssem Maße möglıch.a) Um en gegenteıuigen Anschauungen A I rotz den Widerspruch dıeses <ustandesdıe Offenbarung behaupten können, bedürfte die absolute Unauflöslichkeit
der Ehe eıner besseren Begründung als bıisher. Die Glaubenslehre VOoONn der nauf-
löslichkeit der Ehe erfährt Einschränkungen hinsıchtlich der nıchtsakramentalen
un der nıchtvollzogenen Ehen Durch die Praxıs, solche hen aufzulösen??, bringtdie Kirche uch dıe naturrechtlichen Begründungen für die Unauflöslichkeit der
Ehe schlechthin 1nNs Wanken. So taucht die Frage auf, ob nıcht der Auflösbarkeit
der nıchtvollzogenen Ehe die Auffassung zugrunde lıege, „daß eben doch nıcht
bloß UrCc. denJuridischen Akt, sondern durch die wirkliche, freie und volle eheliche
Hıngabe der beiden Partner die Ehe 1mM Vollsinn vollendet un 1m eigentlichenInn unauflöslich wırd38*“, worauf INa weıter fragen könnte, ob die „ Vollendung“der Ehe, die S1Ee unauflöslich macht, nıcht uch ın anderen Fällen mangeln könnte??.

diese Fragen muß Von der T’heologie eine Antwort gegeben werden, die S1E
siıch nıcht durch den in weils auf das kirchliche Lehramt der die Flucht 1ns Jau-bensgeheimnis allzu leicht machen darf. Ist die Unauflöslichkeit der Ehe fürden Gläubigen wıeder 1ns rechte AC gerückt, wiırd WAas leichter se1ın,Bıgamie durch Ziviltrauung ın manchen Fällen verhüten, ın vielen Fällen die
Unordnung dieses Zustandes einsichtig machen, daß dıe Haltung der Kırchenıcht mehr als unverstandene Härte erscheint.
37 Gampl, Privilegium utı alunt Petrinum, 1n ! Plöchl-I Gampl, Im Dienste des RechtesKırche u. Staat, estschr. Arnold (Kirche U, Recht, 4), 1en 1963, 341 - hegt Bedenkenbesonders dıe VO): Hl Offizium mehrfach praktizierte lösung VO'  - Ehen, die mıt DispensVO: Hındernis der disparitas cultus katholisch geschlossen wurden.Leclercq-J. David, Die Famailie, Freiburg/Br. 1955, 105

Bovet, Die Ehe, iıhre Krise und Neuwerdung, Bern 1946, 133 191, den Leclercq diesemZusammenhang zıtiert.
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Be1 a.  er Ablehnung der Bigamie mMUSSEN ın dıesen Lebensgemeinschaften oft
Hosılıve Werte gesehen und anerkannt werden. Wır Katholıken haben ın der Wertung
der nichtkatholischen Christen ın den letzten Jahren einen gewaltigen mschwung
vollzogen Sah 1112  - in ihnen früher VOTLT em das, Was S1E VO  o uns trennt un
WIT nıcht billıgen können, erkennt INa  — Jetzt ihre persönliche Gutgläubigkeıt
und Frömmigkeıt A INanl schätzt dıe Werte, die S1C als Gemeinschaften entwickelt
haben, kurz, WITr atholiken sınd VO.  — einer negatıven einer posıtıven Schau
übergegangen. Könnte sıch nıcht eine analoge Wandlung uch hinsichtlich der
nıcht konvalıdiıerbaren Zivilehen vollziehen ? In ihnen ist dıe Liebe zwıschen Mann
und TAau wenigstens insofern etiwas Gutes, als S1e eine allgemeın menschliche Liebe
ist (wieweit die Liebe, dıe dem vorhandenen natürliıch hinreichenden Ehe-
konsens hervorgeht, etwas (sutes sich haben annn der nıcht, mögen dıe Mora-
lısten näher untersuchen). Die Liebe den Kındern, dıie leibliche und seelıische
orge für S16, sSind auf jeden Fall als große Aktıvposten einzuschätzen. Überhaupt
sınd 1ın einer olchen Gemeinschaft dıe wirtschaftlıchen, sozılalen und geıstigen, Ja

relig1ösen (Familiengebet UuSW.) Werte einer Famılıe möglıch, die durch die
Bıgamie ZWarLr ın ihrer urzel,; keineswegs ber 1ın en Bereichen iıhres Se1ins g_
trofien werden. Die kırchliche Rechtsordnung würde sich nıchts vergeben, WC111)

S1E diese Werte anerkennt un!' schätzt. Das könnte sıch auswirken 1n einer

C) Milderung der Rechtsfolgen. Die schwerste Folge, der Ausschluß VO  e den Sakra-
menten, wiıird der ege. hnehın bleiben mussen und genugt, das Bewußtsein
VO  m der Rechtswidrigkeit dieses Zustandes aufrechtzuerhalten. Den Ausschluß VO

der Patenschaft un VO. kirchlichen Begräbnıis, der ohnehin nıcht eintritt, wenn

die Bigamie nıcht Ööffentlich ist, sollte INnan fallenlassen oder 1Ur ann verhängen,
wWwWenNnnl zugleich jedes Zeichen des Bekenntnisses ZU Kırche fehlt

Vorbeugende Maßnahmen bestehen darın, mıt der Konvalıdierung VO:  - Ehen, die
scheidungsgefährdet sınd und annn leicht Z Wiederverheiratung führen, Vorsicht
walten lassen (oben A), SOWI1E kirchlich geschlossene Ehen, dıe der gleichen
Gefahr mıt großer Wahrscheinlichkeit unterliegen, nıcht gültiıg zustandekommen

lassen (darüber anschließend).
Das Eherecht 1st gestalten, daß dıe Konsensmängel, dıe mık großer Wahrscheinlichkeit

ZUTr Scheidung ( und zıvılen Wiederverheiratung ) führen, dıe Ehe ungültıg machen oder (noch
besser) verhindert zwerden. Dıiıeser Reformvorschlag steht mıt den anderen vorgebrachten
nıcht 195088 ın thematischem Zusammenhang, weıl uch eine Art der Nichtüber-
einstımmung VO.  \ Konsens, Eheschließungsfiorm un Gültigkeit betrifft, 1ıst uch
eine praktisch notwendige Ergänzung; bemüht INa  } sıch nämlıch, einen natürlıch
hinreichenden Ehekonsens auch kirchenrechtlich wırksam machen, muß
INallı zugleich verhindern, daß e1n ungenügender OnsenNs den Schein der Gültigkeıit
erhält. Ferner annn das Heer VO  5 niıchtkonvalidierbaren Zivilehen vermiıindert
werden, We1Nn kirchliche Ehen, dıe VON vornhereıin den Keım des Scheiterns ın
sıch tragen, ungültig siınd un! eine andere kirchliche Eheschließung mıt voll-
ständigerem ONseENS erlauben. Es ist klar, daß CS siıch 1Ur Gründe handeln
kann, dıe schon eım Eheabschluß den Bestand der Ehe ernstlich gefährden; eine
Parallele den Scheidungsgründen des Zivilrechtes, die erst ach der Eheschließung
auftreten, annn 6S 1m Bereich der kirchlichen Nichtigkeitsgründe nıemals geben
Es können auch nıe alle Eventualıtäten, dıe vielleicht einem Scheitern der Ehe
ühren, schon Ungültigkeıt bedingen, sondern 1Ur die schwerwliegenderen, häuff-

berücksichtigt werden. Da 1 heutigen Bewußtsein der Ehekonsens höher
gewer wiırd, ıst auch größeres Verständnıiıs dafür erwarten, daß eın VO  } OT
herein mangelhafter Ehewille die Ehe ungültig zustandekommen äßt und nıcht
einem Scheidungsgrund gleichzusetzen ist.

162



Außer den bisherigen Konsensmängeln sollte uch die arglıstıge T äuschung eın
Nichtigkeitsgrund se1in. ach Verwirklıchung dieses hauptsächlıc VO: Flatten4®
VE Vorschlages würde eine €l VO Ehen, dıe bıs ZU Entdeckung des
schwerwiegenden Irrtums un!: dadurch bedingten nt-täuschung eın kurzes Daseın
irısten, ungültiıg und eine andere, auerhafte Eheschlıeßung mögliıch se1n.
Eiıne Art VO.:  s Konsensmängeln allerdings sollte keinestfalls Ungültigkeıt ach sıch
ziehen: Der mange. € Eheschließungswille be1 vorhandenem Ehefesthaltungswillen.
Dieser iıst Ja eın natürliıch hinreichender Konsens, der auch kiırchenrechtlich ZU.

Eheschließung genugen sollte In Abänderung VonNn Can. 134 müßte ZU ese1t1igung
jeder Kontroverse ausdrücklich gesagt werden, daß ZUT Eheschließung der einmal
abgegebene und nıcht wıderrufene Konsens genugt, gleichgültig, ob dıe Worte ein
Festhalten OoOnNnsens oder das gegenwärtige Leisten des Onsens ausdrücken.
Vorbeugen ıst besser als heılen Eheschließungen mıt mangelndem Konsens, ber
uch leichtsinnıge Heıraten, WI1IE S1e heute äufig vorkommen, können durch ınten-
SIVETE Ehevorbereitungen eingediämmt werden. Die Pastoral E schon ange danach,
CS iragt sıch aber, ob eine bestimmte Anzahl VO. Stunden Brautunterricht oder
eın Brautleutekurs, eine bestimmte Wartezeıt zwıschen der Anmeldung ZU. Irauung
und der Eheschließung und ähnlıches streng vorgeschrieben werden sollten. Das
brächte die Gefahr mıiıt sıch, daß eine ansehnlıche Zahl VO.  - Brautpaaren auf die
kirchliche Irauung, die ıhnen zuvıel Zeıt Uun! Mühe kostet, verzichtet. Solche
Einführungen müßten ohl ZUuUersSt pastoral klug durchgesetzt werden, bevor I1la  e
sS1e rechtlich fixiert
Heute stehen WITr weıten Gebieten 1ın einer eigenartigen Mischung des Iypus
der Volkskirche, der die breiten Massen des €s anhängen, mıt der Dıaspora-
kırche, deren wenige Getreue als Elıte inmıiıtten einer nıchtkatholischen Umwelt
leben; dıe große Schicht der abständigen Katholiıken stellt den Übergang dar.
In einer eindeutigen Dıiaspora- oder Elıtekirche ware das Eherecht leicht BC-
stalten: Allein die atholiken sınd formgebunden, sS1e nehmen dıe intensıven
Ehevorbereitungen 1n Kauf, heiraten alle TCNIIC. un! haben einen vollständigen
Ehewillen (dıe Sanz wenıgen Ausnahmen bestätigen dıe Regel). uch ın eiıner
ım olk wiıirklıch verwurzelten Kıiırche, WI1IEe CS S1IE ın der Barockzeit gab heute
NUur mehr einzelnen Gebileten könnte INa  — äahnliches als selbstverständlich
erwarten. Die Nıchtkatholiken, ob dıe große Masse neben der Dıasporakıirche der
dıe Minderheit neben der Volkskirche, sınd nıcht dıe kırchliche Eheschließungs-
aum kümmern.
form gebunden, ihre Eheschließungen un:! ıhren Ehewillen brgu_cht 1INan sich

In Wirklichkeit ber gıbt die große Masse derer, die ZWAar katholisch getauft sınd,
jedoch ın größerem der geringerem Maße den Kontakt ZUr Kırche verloren haben 41
Sıe sınd dıe TIC. Eheschließungsform gebunden, bejahen diese un! dıe
katholische Eheauffassung ber halb oder Sar nıcht. Daher die Schwierigkeiten
des Eherechtes heute Radıkale euerer meınen, dıe Kırche solle sıch als Elıtekirche
einıgeln und den Ballast der „ I’radıtionschristen“ abwertfen. Diese Tendenz ıst
ber ekklesiologisch un pastoral iragwürdig. So IMUu. Iso das Kırchenrecht VeOI -
suchen, auf dıe Mehrschichtigkeit der Sıtuation einzugehen. Ideallösungen sınd
el nıcht erwarten, sondern redliche Bemühungen. Eıne solche se1l hiıemit
vorgelegt.

Flatten, Irrtum und Täuschung beı der Eheschließung nach kanonischem Recht, Paderborn
1957; Der 1IOL5 qualıitatis dolose Causatus als Ergänzung Can. 1083, GIC, Österr. ch.

Kirchenr. 11 (1960), Z  > Quomodo matrımonium contrahentes Jure Canon1CO contra
dolum tutandı sınt, Coloniae 1961

41 Vgl dıe T’ypologıe der Abständigen beı Welıler, Die soziologischen Voraussetzungen der Seel-
SOTSC den Nıchtpraktizıerenden, Der deelsorger (1964),
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